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Planungsräume der 
Kinder- und Jugendförderung Leipzig

Einwohnerzahl    Jugendquote

605.407 21,0

2019 - 2020 + 0,6 % + 0,1

Bevölkerungsprognose bis 2030

+ 6,4 %
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1 Strukturelle Planungsraumaspekte
Abbildung 1: Planungsräume der Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Leipzig

Strategischer Ausgangspunkt für Schwerpunktsetzungen in der Kinder- und Jugendhilfe ist das von der 
Ratsversammlung verabschiedete und für alle Dezernate der Stadtverwaltung Leipzig verbindliche „Integrierte 
Stadtentwicklungskonzept Leipzig 2030“ (INSEK).
Im Zentrum der Klassifizierungen des INSEK stehen sogenannte Schwerpunktgebiete der integrierten 
Stadtteilentwicklung sowie sogenannte Aufmerksamkeitsgebiete. 
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Tabelle 1: Schwerpunkträume der Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung

Planungsraum Schwerpunktraum darunter Ortsteile

Gohlis-Nord Gohlis-Nord

Möckern Möckern

Mockau Mockau-Nord, Mockau-Süd

Schönefeld Schönefeld-Ost, Schönefeld-Abtnaundorf

Innerer Osten Neustadt-Neuschönefeld, Volklmarsdorf

Ost/Südost Paunsdorf Paunsdorf

Mitte/Süd Lößnig Lößnig

Kleinzschocher Kleinzschocher

Altlindenau Altlindenau

Grünau-Ost Grünau-Ost

Grünau-Mitte Grünau-Mitte

Grünau-Nord Grünau-Nord

Lausen-Grünau Lausen-Grünau
Quelle: Amt für Jugend und Familie Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Nord

Westen

Grünau

Ost/Nordost

Daraus ableitend sind im Rahmen der Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung Schwerpunkträume der 
Kinder- und Jugendhilfe benannt und mit der Kinder- und Jugendhilfeinfrastruktur verortet.

1.1 Gesamtfläche und Einwohner/-innen
Tabelle 2: Gesamtfläche und Einwohner/-innen 2016 bis 2020

2016 2017 2018 2019 2020 Differenz 
'20 zu '16

Anteil 
Leipzig

Einwohner/-innen
Leipzig

579.530 590.337 596.517 601.668 605.407 4,5% 100,0%

Einwohner/-innen < 27 
Jahre 

154.944 158.782 161.929 164.819 167.447 8,1% 27,7%

Fläche in km² 297,4 297,4 297,4 297,4 297,4 - -

Einwohner/-innen pro km² 1.949 1.985 2.006 2.023 2.036 4,5% -

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Einw ohnerregister Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Die Einwohnerzahlen der Stadt Leipzig sind im Fünfjahresvergleich um 4,5 % gestiegen (+25.877). Die 
Einwohner/-innen unter 27 Jahren erhöhten sich im gleichen Betrachtungszeitraum um 8,1 % (+12.503) und 
stellen mit 27,7 % mehr als ein Viertel der Stadtbevölkerung dar. Damit stiegen auch die Einwohner/-innen 
pro km² auf 2.036 (+87).
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1.2 Sportplatzanlagen, Sporthallen und Spielplätze im öffentlichen Grün
Tabelle 3: Bestand an Sportplatzanlagen, Sporthallen und Spielplätzen im öffentlichen Grün nach Planungsräumen

2019 2020 2019 2020 2020 2020 2019 2020
Nord 11 11 20 20 4 4 40 40
Ost/Nordost 10 10 28 29 2 2 62 62
Ost/Südost 16 16 24 25 4 4 64 64
Mitte/Süd 8 8 28 28 8 8 51 51
Westen 19 19 28 28 20 20 58 58
Grünau 6 6 16 16 1 1 43 43
Leipzig gesamt 70 70 144 146 39 39 318 318
*w eitere Sportobjekte w ie z.B. Kegelsportanlagen, Schießsportanlagen, Wassersportanlagen.
Quelle: Amt für Stadtgrün, Amt für Sport, Amt für Jugend und Familie Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Sportplatz-
anlagen SpielplätzeSporthallen

weitere 
Sportobjekte*

Im Jahr 2020 standen in der Stadt Leipzig 70 Sportplatzanlagen, 146 Sporthallen und 39 weitere Sportobjekte 
sowie 318 Spielplätze im öffentlichen Grün zur Verfügung. 
Der Bestand der Sportplatzanlagen, Sporthallen und Spielplätze im öffentlichen Grün verteilt sich gleichmäßig 
auf alle Planungsräume. Die Lage der weiteren Sportobjekte steht im Zusammenhang mit den räumlichen 
Gegebenheiten. Durch Neubauten von Sporthallen in den Ortsteilen Thekla an der Christian-Gottlob-Frege-
Schule im Planungsraum Ost/Nordost und in Probstheida an der 31. Schule im Planungsraum Ost/Südost 
konnten die Sportbedingungen weiter verbessert werden.
Für umfangreiche Ersatzneubauten zur Erneuerungen bestehender Spielplätze, für Neuerrichtungen von 
Spielplätzen, zur Erweiterung von Spielangeboten und von Bestandsgeräten auf Spielplätzen im öffentlichen 
Grün wurden im Jahr 2020 insgesamt 1,87 Mio. Euro aufgewendet. Die finanziellen Mittel setzen sich aus 
verschiedenen Finanzquellen, aus Förder- und Haushaltsmitteln, aus Zuschüssen anderer Ämter sowie Spenden 
zusammen.

2 Bevölkerung
2.1 Einwohnerzahlen nach Altersklassen
Tabelle 4: Einwohnerzahlen nach Altersklassen und Planungsräumen 2019

Planungsraum 0 < 6 
Jahre

6 < 10 
Jahre

10 < 18 
Jahre

18 < 27 
Jahre

0 < 27 
Jahre

EW
Gesamt

Anteil < 
27 Jahre 

in %

Nord 7.137 4.249 7.105 12.060 30.551 113.182 27,0
Ost/Nordost 7.948 4.212 7.059 20.123 39.342 127.207 30,9
Ost/Südost 4.097 2.847 5.194 6.035 18.173 77.094 23,6
Mitte/Süd 7.127 4.266 6.894 16.786 35.073 118.348 29,6
Westen 7.756 4.638 7.317 11.227 30.938 115.385 26,8
Grünau 2.918 2.051 3.850 4.551 13.370 54.190 24,7
nicht zuordenbar 0 0 0 0 0 1 0,0
Leipzig gesamt 36.983 22.263 37.419 70.782 167.447 605.407 27,7
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Einw ohnerregister Planungsraumsteckbrief KJF 2020
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Die Bevölkerungsentwicklung der Gesamtstadt ist weiterhin durch einen Aufwärtstrend gekennzeichnet. 
Der bevölkerungsreichste Planungsraum war mit 21,0 % im Jahr 2020 Ost/Nordost (+1.528 Einwohner/-innen). 
Danach folgen mit 19,5 % Mitte/Süd (+141 Einwohner/-innen), Westen mit 19,1 % (+544 Einwohner/-innen), Nord 
mit 18,7 % (+1.011 Einwohner/-innen), Ost/Südost mit 12,7 % (+191 Einwohner/-innen). Bevölkerungsärmster 
Planungsraum ist Grünau mit 9,0 % (+328 Einwohner/-innen) aller Einwohner/-innen der Stadt Leipzig.
Von besonderer Bedeutung für die Planung der Kinder- und Jugendförderung sind die Bevölkerungsanteile der 
unter 27-Jährigen. 2020 stieg deren Anteil an den Einwohner/-innen in der Stadt Leipzig 27,7 % (+2.628 unter 
27-Jährige).
Auf einen überdurchschnittlich hohen Anteil von unter 27-jährigen Einwohner/-innen kamen im Jahr 2020 die 
Planungsräume Ost/Nordost (30,9 %) und Mitte/Süd (29,6 %). Unter dem städtischen Durchschnitt lagen alle 
anderen Planungsräume, darunter die Planungsräume Westen (26,8 %), Nord (27,0 %), Ost/Südost (23,6 %) und 
Grünau (24,7 %).

2.2 Bevölkerungsentwicklung und -zusammensetzung
Ein Indiz für die Bevölkerungszusammensetzung und -entwicklung eines Planungsraumes ist neben dem 
Durchschnittsalter auch die Jugendquote und die Altenquote.
Tabelle 5: Jugendquote, Altenquote und Durchschnittsalter nach Planungsräumen im Jahresvergleich 2019 und 2020

Jugend-
quote

Altenquote Ø Alter Jugend-
quote

Altenquote Ø Alter

Nord 21,3 30,0 42,6 21,4 30,0 42,6
Ost/Nordost 19,1 27,3 40,7 19,2 26,8 40,6
Ost/Südost 21,6 41,8 46,5 22,0 42,1 46,6
Mitte/Süd 19,6 25,2 40,4 19,6 25,0 40,5
Westen 21,9 25,1 41,0 22,0 25,2 41,1
Grünau 24,7 56,6 47,7 25,0 57,5 47,6
Leipzig gesamt 20,9 30,8 42,4 21,0 30,8 42,4
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Einw ohnerregister Planungsraumsteckbrief KJF 2020

2019
Planungsraum

2020

Im Jahr 2020 betrug das Durchschnittsalter der Gesamtstadt Leipzig, wie im Vorjahr, 42,4 Jahre. Darunter 
lagen die Planungsräume Ost/Nordost mit 40,6, Mitte/Süd mit 40,5 und Westen mit 41,1, darüber dagegen die 
Planungsräume Nord mit 42,6, Ost/Südost mit 46,6 und Grünau mit 47,6.
Die Jugendquote im gesamtstädtischen Gebiet stieg im Jahr 2020 leicht auf 21,0. Die Jugendquote ist die 
Anzahl der Einwohner/-innen im Alter von unter 15 Jahren bezogen auf 100 Einwohner/-innen im Alter von 15 
bis unter 65 Jahren. Im Planungsraum Mitte/Süd war sie im Jahr 2020 gleichbleibend, in den Planungsräumen 
Nord, Ost/Nordost und Westen ist sie leicht um 0,1 Punkte gestiegen. Stärker stieg die Jugendquote in den 
Planungsräumen Grünau um 0,3 Punkte und in Ost/Südost um 0,4 Punkte.
Die Altenquote in der Stadt Leipzig betrug im Jahr 2020 wie im Vorjahr 30,8. Die Altenquote ist die Anzahl der 
Einwohner/-innen im Alter von 65 Jahren und älter bezogen auf 100 Einwohner/-innen im Alter von 15 bis unter 
65 Jahren. Die Entwicklung der Altenquote im Jahresvergleich der einzelnen Planungsräume verlief divergent. Ein 
leichter Anstieg der Altenquote ist in den Planungsräumen Grünau (+0,9), Ost/Südost (+0,3) und Westen (+0,1) 
festzustellen. Dagegen blieb die Altenquote im Nord gleich und sank in den Planungsräumen Ost/Nordost (-0,5) 
und Mitte/Süd (-0,2) leicht ab.
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2.3 Bevölkerungsvorausschätzung
Die Einwohnerzahl Leipzigs im Jahr 2020 (605.407) lag ca. 4.800 unter der prognostizierten Hauptvariante 
(610.200) und ca. 3.300 unter der unteren Variante (608.700) der städtischen Bevölkerungsvorausschätzung. 
Neben sinkenden Geburten- und Zuzugszahlen hatten unvorhersehbare Registerbereinigungen zu Ungunsten der 
Stadt Leipzig den größten Einfluss auf das überschätzte Bevölkerungswachstum.

Abbildung 2: Bevölkerungsvorausschätzung nach Planungsräumen 2020 bis 2030
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Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung 2019, Amt für Statistik und Wahlen                                   Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Ausgehend von der Hauptvariante der Bevölkerungsvorausschätzung 2019 soll die Einwohnerzahl der 
Gesamtstadt Leipzig vom Bevölkerungsbestand 2020 bis 2030 weiterhin kontinuierlich ansteigen und zu einem 
Bevölkerungszuwachs von 6,4 % führen.
Die prognostischen Einwohnergewinne sind auf fünf von sechs Planungsräume unterschiedlich verteilt. 
Überdurchschnittliche Einwohnergewinne sind demnach in den Planungsräumen Mitte/Süd (+11,4 %), Nord 
(+8,7 %) und Ost/Nordost (+8,6 %) zu erwarten. Unter dem städtischen Durchschnitt liegen die prognostischen 
Einwohnergewinne für die Planungsräume Westen (+6,3 %) und Ost/Südost (+1,2 %). Ein Einwohnerverlust wird 
dagegen im Planungsraum Grünau erwartet (-6,7 %).
Abbildung 3: Bevölkerungsvorausschätzung nach ausgewählten Altersklassen 2020 bis 2030
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In der Altersgruppe der unter 27-Jährigen wird in der Bevölkerungsprognose von 2019 ein mittelfristiges weiteres 
Bevölkerungswachstum von 12,8 % bis zum Jahr 2030 erwartet. Das prognostizierte Bevölkerungswachstum 
verläuft in den ausgewählten Altersklassen unterschiedlich schnell.
Der Zuwachs bei den Vorschulkindern unter 6 Jahren wird demnach kurzfristig weiter steigen und dann wieder 
abflachen auf ein Plus von 8,1 %. 
Die Zahl der schulpflichtigen Kinder zwischen sechs bis unter 14 Jahren wird sich im Prognosezeitraum stetig bis 
auf plus 10,9 % erhöhen, so dass die benötigten Kapazitäten von Grund- und Oberschulen steigen werden.
Am stärksten fällt das Wachstum bei den Jugendlichen zwischen 14 bis unter 18 Jahren aus. Es steigt demnach 
bis auf ein Plus von 34,5 %, so dass auch hier die benötigten Kapazitäten für diese Schularten und die 
Jugendhilfelandschaft steigen werden.
Das Bevölkerungswachstum bei den jungen Menschen zwischen 18 bis unter 27 Jahren verläuft mit einem Plus 
von 11,0 % etwas moderater.

2.4 Bevölkerungsbewegung
Tabelle 6: Geburten, Sterbefälle, Bevölkerungsbewegung nach Planungsräumen 2020

Planungsraum Geburten Sterbe-
fälle

Saldo Zuzüge Wegzüge Wander.-
saldo

Gesamt

Nord 1.243 1.118 + 125 5.605 5.068 + 537 + 662 
Ost/Nordost 1.461 1.398 + 63 7.876 5.803 + 2.073 + 2.136 
Ost/Südost 649 1.117 -468 2.482 2.228 + 254 -214 
Mitte/Süd 1.329 1.047 + 282 7.136 5.753 + 1.383 + 1.665 
Westen 1.346 1.042 + 304 5.035 4.306 + 729 + 1.033 
Grünau 439 830 -391 2.106 1.521 + 585 + 194 
Leipzig gesamt 6.467 6.552 -85 30.240 24.679 + 5.561 + 5.476 
Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Einw ohnerregister Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Im Jahr 2020 überwog in der Stadt Leipzig die Zahl der Sterbefälle die Zahl der Geburten um 85 Einwohner/-
innen. Ein Geburtendefizit bestand in den Planungsräumen Grünau (-391) und Ost/Südost (-468). Ein 
Geburtenüberschuss wurde in den Planungsräumen Mitte/Süd (+282), Westen (+304), Nord (+125) und Ost/
Nordost (+63) registriert.
Laut Wanderungssaldo sind 2020 in der Stadt Leipzig mehr Menschen zugezogen als weggezogen (+5.561). 
Wanderungsgewinne sind in allen Planungsräumen zu verzeichnen. Der stärkste Wanderungsgewinn wurde in 
den Planungsräumen Ost/Nordost (+2.073) und Mitte/Süd (+1.383) registriert. Aber auch in den Planungsräumen 
Westen (+729), Grünau (+585), Nord (+537) und Ost/Südost (+254) sind mehr Menschen zugezogen als 
weggezogen. 
Insgesamt ergibt sich aus Geburten, Sterbefällen, Zu- und Wegzügen ein Bevölkerungszuwachs von 5.476 
Einwohner/-innen, der sich auf fünf von sechs Planungsräumen verteilt. Lediglich im Planungsraum Ost/Südost 
ergibt sich ein Negativsaldo von 214 Einwohner/-innen.
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2.5 Familien nach Lebensformen

Familien nach dem Lebensformenkonzept sind Eltern-Kind-Gemeinschaften, das heißt Ehepaare, nichteheliche 
Lebensgemeinschaften sowie alleinerziehende Mütter und Väter mit ledigen Kindern im Haushalt. Einbezogen 
sind in diesen Familienbegriff – neben leiblichen Kindern – auch Stief-, Pflege- und Adoptivkinder ohne 
Altersbegrenzung.
Abbildung 4: Familien als Eltern-Kind-Gemeinschaften 2020
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Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Einw ohnerregister                                                                  Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Im Jahr 2020 gab es in der Stadt Leipzig insgesamt 52.275 Familienhaushalte. Die meisten Leipziger Familien 
leben in einem Haushalt mit einem Kind. Im Jahr 2020 waren dies 54,1 % aller Familien in 28.293 Haushalten. In 
weiteren 18.523 Haushalten leben zwei Kinder, was einem Anteil von 35,4 % entspricht. Der Anteil von Familien 
mit drei und mehr Kindern betrug 10,4 % mit insgesamt 5.459 Haushalten. 

Der höchste Anteil aller Familien mit Eltern-Kind-Gemeinschaften lebt im Planungsraum Westen und liegt bei 
21,2 %. Darunter liegen die Anteile der Planungsräume Nord mit 19,7 %, Mitte/Süd mit 19,5 %, Ost/Nordost mit 
19,2 % und Ost/Südost mit 12,6 %. Im Planungsraum Grünau leben lediglich 7,8 % aller Familien im Sinne einer 
Eltern-Kind-Gemeinschaft.

2.6 Alleinerziehende 
Alleinerziehende sind Mütter oder Väter, die ohne Ehe- oder Lebenspartner/-in mit mindestens einem 
minderjährigen Kind in einem Haushalt zusammenleben. Im Unterschied hierzu sind Elternteile mit 
Lebenspartner/-in im Haushalt nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kindern. Alleinerziehende Mütter und 
Väter stehen vor der besonderen Herausforderung, die Kindererziehung, die Organisation des Alltags und die 
Erwerbstätigkeit alleinverantwortlich gestalten zu müssen. 

Die Anzahl alleinerziehender Elternteile sank im Jahr 2020 auf 14.803 (minus 56). Davon betrug der Anteil 
alleinerziehender Elternteile mit einem Kind 67,1 %, mit zwei Kindern 25,7 % sowie mit drei und mehr Kindern 
7,2 %. Alleinerziehende Elternteile sind zu einem hohen Anteil hauptsächlich Frauen. Der Anteil alleinerziehender 
Frauen ist auf 87,0 % leicht gesunken, dagegen ist der Anteil alleinerziehender Männer auf 13,0 % leicht 
gestiegen.
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Abbildung 5: Alleinerziehende nach Kinderanzahl 2020
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Die höchsten Anteile aller Alleinerziehenden sind in den Planungsräumen Ost/Nordost mit 21,1 % und Westen mit 
20,6 %. Darunter liegen die Anteile der Planungsräume Mitte/Süd mit 18,1 %, Nord mit 18,0 %, Ost/Südost mit 
12,0 %. Der geringste Anteil Alleinerziehender Elternteile ist im Planungsraum Grünau mit 10,3 % zu verzeichnen.

2.7 Migrationshintergrund
Zu den Personen mit Migrationshintergrund zählen neben den Ausländern, welche die größte Migrantengruppe 
bilden, die deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund. Zu den weiteren Personen mit 
Migrationshintergrund, die nicht in die Kategorie Ausländer fallen, gehören insbesondere Deutsche mit einer oder 
mehreren weiteren Staatsbürgerschaften, Eingebürgerte, Spätaussiedler, Personen mit Geburtsort im Ausland 
sowie Kinder von vorgenannten ausländischen Eltern. 

Abbildung 6: Anteil der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund der unter 27-Jährigen nach Planungsräumen 2019 und 2020
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Tabelle 7: Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu Einwohner/-innen in der Altersklasse der unter 27-Jährigen 
nach Planungsräumen 2019 und 2020

Planungsraum
Migranten

unter 
27 Jahre

Einwohner 
unter 

27 Jahre

Anteil 
in %

Migranten
unter 

27 Jahre

Einwohner 
unter 

27 Jahre

Anteil 
in %

Nord 6.698 29.821 22,5 6.980 30.551 23,4
Ost/Nordost 12.023 38.543 31,2 12.337 39.342 32,0
Ost/Südost 3.022 17.775 17,0 3.230 18.173 18,2
Mitte/Süd 8.282 34.856 23,8 8.056 35.073 23,1
Westen 5.709 30.675 18,6 5.748 30.938 18,7
Grünau 4.565 13.147 34,7 4.667 13.370 35,5
Werte anonymisiert* 2 2
Leipzig gesamt 40.301 164.819 24,5 41.018 167.447 24,9
*beinhaltet Werte ohne sozialräumliche Zuordnungsmöglichkeit

Planungsraumsteckbrief KJF 2020

2019 2020

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Amt für Jugend und Familie

Die im Einwohnerregister registrierten unter 27-Jährigen weisen für die Stadt Leipzig im Jahr 2020 insgesamt 
41.018 Einwohner/-innen mit einem Migrationshintergrund aus. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 
1,8 % Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund (+717). 
Dabei ist die Anzahl und der Anteil der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund unter 27 Jahren in allen 
Planungsräumen angestiegen. Weit überdurchschnittliche Werte sind In den Planungsräumen Grünau mit 35,5 %, 
und Ost/Nordost mit 32,0 % festzustellen. In den Planungsräumen Mitte/Süd betrug der Anteil 23,1 % und in Nord 
23,4 %. Etwas geringer die Anteile in den Planungsräumen Westen mit 18,7% und Ost/Südost mit 18,2 %.

3 Soziale Lage
3.1 Bedarfsgemeinschaften, Personen in Bedarfsgemeinschaften und 

Regelleistungsberechtigte nach SGB II 
Durch die Bundesagentur für Arbeit wurde 2015 eine Revision der Statistik der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem SGB II vorgenommen. Nach der Grundsicherungsstatistik SGB II leben 
leistungsberechtigte Personen (PERS) in Bedarfsgemeinschaften (BG). 
Darunter sind erwerbsfähige Regelleistungsberechtigte (RLB), die Arbeitslosengeld II erhalten und 
nicht erwerbsfähige Regelleistungsberechtigte, die Sozialgeld bekommen. Daneben gibt es sonstige 
Leistungsberechtigte, die keinen Anspruch auf ALG II oder Sozialgeld haben, aber Zuschüsse in anderer Form 
erhalten.
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Tabelle 8: Bedarfsgemeinschaften, Personen in Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte nach SGB II und 
Planungsräumen 2019 und 2020*

Planungsraum BG PERS RLB BG PERS RLB
Nord 4.244 7.758 7.362 4.381 7.953 7.548
Ost/Nordost 8.948 17.598 16.748 9.144 17.509 16.573
Ost/Südost 3.193 5.527 5.279 3.191 5.472 5.175
Mitte/Süd 4.199 6.654 6.336 4.786 7.367 7.023
Westen 5.795 9.756 9.317 6.046 9.774 9.309
Grünau 4.891 9.862 9.403 4.840 9.631 9.125
nicht zuordenbar 212 246 239 213 247 243
Leipzig gesamt 31.482 57.401 54.684 32.601 57.953 54.996
*BG=Bedarfsgemeinschaften, PERS=Personen in Bedarfsgemeinschaften, RLB=Regelleistungsberechtigte

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen Planungsraumsteckbrief KJF 2020

20202019

Abbildung 7: Bedarfsgemeinschaften, Personen in Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte nach SGB II nach 
Planungsräumen im Jahr 2020

4.
38

1 7.
95

3

7.
54

8

9.
14

4

17
.5

09

16
.5

73

3.
19

1

5.
47

2

5.
17

5

4.
78

6 7.
36

7

7.
02

3

6.
04

6 9.
77

4

9.
30

9

4.
84

0 9.
63

1

9.
12

5
0

2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000

Bedarfsgemeinschaften Personen in
Bedarfsgemeinschaften

Regelleistungsberechtigte

An
za

hl

Nord Ost/Nordost Ost/Südost Mitte/Süd Westen Grünau

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen                                           Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in der Stadt Leipzig stieg im Jahr 2020 auf 32.601 Bedarfsgemeinschaften 
(+1.119). Ein Anstieg ist in den Planungsräumen Mitte/Süd (+587), Westen (+251), Ost/Nordost (+196) und Nord 
(+137) zu verzeichnen, ein Rückgang dagegen in den Planungsräumen Grünau (-51) und Ost/Südost (-2).
Die bei der Bundesagentur für Arbeit registrierten Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II weisen 
für die Stadt Leipzig im Jahr 2020 insgesamt 57.953 Personen (+552) aus. Dieser Anstieg von Personen 
in Bedarfsgemeinschaften ist hauptsächlich auf die Planungsräume Mitte/Süd (+713) und Nord (+195) 
zurückzuführen, dagegen sinkt diese Personengruppe in anderen Planungsräumen.
Auch die darunter befindlichen Regelleistungsberechtigten, die Anspruch auf ALG II oder Sozialgeld haben, 
stiegen im Jahr 2020 stadtweit auf 54.996 Personen (+312), darunter auch 243 Personen die sich keinem 
Sozialraum zuordnen lassen. Bei einer sozialräumlichen Betrachtung nach Planungsräumen der Kinder- und 
Jugendförderung stieg diese Personengruppe in Mitte/Süd (+10,8 %) und Nord (+2,5 %). In den anderen 
Planungsräumen sinkt dagegen diese Personengruppe.
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3.2 Regelleistungsberechtigte Personen unter 15 Jahren nach SGB II
Die folgenden Darstellungen betrachten (nach der Revision der Grundsicherungsstatistik SGB II) alle 
regelleistungsberechtigten Personen bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres im Verhältnis zu allen 
altersgleichen Einwohner/-innen in Leipzig und den Planungsräumen der Kinder- und Jugendförderung.
Abbildung 8: Anteile der Regelleistungsberechtigten unter 15 Jahren im Verhältnis zu Einwohner/-innen dieser Altersklasse nach 
Planungsräumen 2019 und 2020
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit/Amt für Jugend und Familie                                                         Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Tabelle 9: Anzahl der Regelleistungsberechtigten unter 15 Jahren und Einwohner/-innen dieser Altersklasse nach Planungsräumen 
2019 und 2020*

Planungsraum RLB U151
Einwohner 
unter 15 

Jahre

Anteil 
in % RLB U151

Einwohner 
unter 15 

Jahre

Anteil 
in %

Nord 1.961 15.777 12,4 1.979 16.031 12,5
Ost/Nordost 4.887 16.433 29,7 4.575 16.710 27,8
Ost/Südost 1.291 10.150 12,7 1.223 10.336 12,0
Mitte/Süd 1.380 15.988 8,6 1.410 16.010 8,8
Westen 2.273 17.121 13,3 2.066 17.239 12,1
Grünau 2.890 7.348 39,3 2.693 7.422 36,6
Werte anonymisiert* 77 60
Leipzig gesamt 14.759 82.817 17,8 14.006 83.748 16,9
1RLB U15=Regelleistungsberechtigte Leistungsempfänger/-innen nach SGB II unter 15 Jahren

*beinhaltet Werte unter 10, die anonymisiert w urden und Werte ohne sozialräumliche Zuordnungsmöglichkeit

2020

Planungsraumsteckbrief KJF 2020

2019

Quelle: Bundesagentur für Arbeit/Amt für Jugend und Familie 

Im Jahr 2020 waren stadtweit insgesamt 14.006 regelleistungsberechtigte Personen unter 15 Jahren (-753) auf 
Sozialgeldzahlungen angewiesen. Bei steigender Einwohnerzahl der unter 15-Jährigen (+931) sank der Anteil von 
unter 15-jährigen Sozialgeldempfänger/-innen im Jahr 2020 auf 16,9 %. 
Weit über dem städtischen Durchschnittswert befanden sich im Jahr 2020 die Anteile der Planungsräume Grünau 
mit 36,6 % und Ost/Nordost mit 27,8 %. Unter dem städtischen Durchschnittswert von regelleistungsberechtigte 
Personen unter 15 Jahren lagen die Anteile der Planungsräume Nord mit 12,5 %, Westen mit 12,1 %, Ost/Südost 
mit 12,0 %, und Mitte/Süd mit 8,8 %.
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3.3 Jugendarbeitslosigkeit
Als arbeitslose Jugendliche gelten arbeitsuchende Personen, die mindestens 15 und höchstens 24 Jahre alt 
sind und vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder nur eine weniger als 15 Stunden 
wöchentlich umfassende Beschäftigung ausüben, eine versicherungspflichtige Beschäftigung suchen und dabei 
den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters Leipzig zur Verfügung stehen, also 
arbeitsfähig und -bereit sind.

Abbildung 9: Jugendarbeitslosigkeit zu Einwohner/-innen in der Altersklasse der 15- bis unter 25-Jährigen 2005 und 2010 bis 2020
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit/Amt für Jugend und Familie                                                         Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Die Anzahl arbeitsloser Jugendlicher von 15 Jahren bis unter 25 Jahren ist in der Stadt Leipzig analog zum 
überregionalen Arbeitsmarkt seit 2005 stark rückläufig. Die Anzahl der Einwohner/-innen zwischen 15 Jahren bis 
unter 25 Jahren geht bis zum Jahr 2014 ebenfalls zurück, steigt seitdem aber kontinuierlich wieder an.
Tabelle 10: Jugendarbeitslosigkeit zu Einwohner/-innen in der Altersklasse der 15- bis unter 25-Jährigen nach Planungsräumen 2019 
und 2020

Planungsraum
Arbeitslose
15 bis unter 

25 Jahre

Einwohner 
15 bis unter 

25 Jahre

Anteil 
in %

Arbeitslose
15 bis unter 

25 Jahre

Einwohner 
15 bis unter 

25 Jahre

Anteil 
in %

Nord 214 11.318 1,9 299 11.785 2,6
Ost/Nordost 479 16.987 2,8 617 17.206 3,6
Ost/Südost 125 6.433 1,9 212 6.609 3,3
Mitte/Süd 138 14.969 0,9 251 15.150 1,7
Westen 234 10.500 2,2 301 10.682 2,9
Grünau 280 4.993 5,6 387 5.138 7,8
nicht zuordenbar* 54 2 97
Leipzig gesamt 1.612 65.202 2,5 2.164 66.570 3,3
*Werte <10 w urden auf Ortsteilebene anonymisiert, sind daher nicht im Planungsraumw ert, aber im Leipzig Wert enthalten

Quelle: Bundesagentur für Arbeit/Amt für Jugend und Familie Planungsraumsteckbrief KJF 2020

20202019

Die von der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Arbeitslosenzahlen der 15- bis unter 25-Jährigen weisen für 
die Stadt Leipzig im Jahr 2020 insgesamt 2.164 Arbeitslose aus. Nach dem Rückgang der letzten Jahre ist dies 
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im Jahr 2020 erstmals wieder ein Anstieg um 552 Jugendarbeitslose. Bei weiterem Einwohnerzuwachs in der 
Altersgruppe der 15- bis unter 25-Jährigen (+1.368) stieg der prozentuale Anteil im Jahr 2020 auf 3,3 %.
Eine vertiefende sozialräumliche Betrachtung nach Planungsräumen ist durch die Anonymisierung von 97 
Arbeitslosen 15- bis unter 25-Jährigen (Werte unter zehn auf Ortsteilebene) nur bedingt möglich.

3.4 Jugendkriminalität
Die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe werden durch den § 52 SGB VIII in Verbindung mit § 38 
Jugendgerichtsgesetz (JGG) bestimmt. Sie hat die Pflicht, den Rechtsanspruch junger straffällig gewordener 
Menschen im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres auf Mitwirkung der Jugend(gerichts-)hilfe im 
Jugendstrafverfahren sicher zu stellen und gleichzeitig die verfahrensbeteiligten Behörden zu unterstützen.
Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Jugendgerichtshilfe arbeiten stadtteilorientiert. Hier werden 
alle Jugendlichen (14- bis unter 18 Jahre) und Heranwachsenden (18- bis unter 21 Jahre), die straffällig in 
Erscheinung getreten sind, im gesamten Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz betreut. Die Mitwirkung der 
Jugendgerichtshilfe beginnt mit der polizeilichen Information über die Feststellung eines jungen Menschen als 
Beschuldigter einer Tat. Die Betreuung endet mit Abschluss des Jugendstrafverfahrens, das bedeutet, bis hin zur 
Eingliederungshilfe nach der Haftentlassung. Das Tätigwerden der Jugendgerichtshilfe im Rahmen von Beratung 
und Begleitung erfolgt auch bei Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie bei der Verhängung von Strafbefehlen.
Abbildung 10: Anteil der Jugendkriminalität zu Einwohner/-innen in der Altersklasse der 14- bis unter 21-Jährigen nach 
Planungsräumen 2019 und 2020
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Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Amt für Jugend und Familie                                                   Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Im Jahr 2020 sind 2.488 Jugendliche und Heranwachsende erstmals oder erneut strafrechtlich in Erscheinung 
getreten (minus 106). Während die strafmündige Altersgruppe der 14- bis unter 21-Jährigen auf 36.191 
Einwohner/-innen mit Hauptwohnsitz in Leipzig weiter anstieg (plus 75), sank der Anteil der jugendlichen 
Beschuldigten einer Straftat um 4,1 %. 
Der Anteil von jugendlichen Beschuldigten einer Straftat im Verhältnis zu allen strafmündigen Einwohner/-innen 
zwischen 14 bis unter 21 Jahren ist vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2017 stetig gesunken. Nach einem leichten 
Anstieg dieser Quote in den Jahren 2018 und 2019 bis auf 7,2 % sank diese im Jahr 2020 wieder auf 6,9 %.
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Tabelle 11: Jugendkriminalität zu Einwohner/-innen in der Altersklasse der 14- bis unter 21-Jährigen nach Planungsräumen 2019 und 
2020

Planungsraum
Straftäter

14 bis unter 
21 Jahre

Einwohner 
14 bis unter 

21 Jahre

Anteil 
in %

Straftäter
14 bis unter 

21 Jahre

Einwohner 
14 bis unter 

21 Jahre

Anteil 
in %

Nord 381 6.519 5,8 334 6.716 5,0
Ost/Nordost 673 7.721 8,7 622 7.765 8,0
Ost/Südost 283 4.450 6,4 307 4.450 6,9
Mitte/Süd 331 7.626 4,3 322 7.585 4,2
Westen 406 6.245 6,5 397 6.152 6,5
Grünau 444 3.554 12,5 415 3.523 11,8
nicht zuordenbar 76 1 91 0
Leipzig gesamt 2.594 36.116 7,2 2.488 36.191 6,9

Planungsraumsteckbrief KJF 2020

2019

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Amt für Jugend und Familie 

2020

Gestiegen ist die Anzahl (+24) und der Anteil (+0,5 %) von jugendlichen Beschuldigten einer Straftat lediglich 
im Planungsraum Ost/Südost. In allen anderen Planungsräumen der Stadt Leipzig ist ein leichter Rückgang von 
jugendlichen Beschuldigten einer Straftat festzustellen.
Überdurchschnittlich hohe Anteile von Beschuldigten einer Straftat existieren in den Planungsräumen Grünau 
mit 11,7 % und Ost/Nordost mit 8,1 %. Den städtischen Wert von 6,9 % erreicht der Planungsraum Ost/Südost. 
Wesentlich geringer, im unterdurchschnittlichen Bereich, ist der Anteil in den Planungsräumen Nord (5,1 %), Mitte/
Süd (4,2 %) und Westen (6,4 %).

4 Kinder- und Jugendhilfe 
Die Stadt Leipzig hat auch im Jahr 2020 ausdifferenzierte Angebote, Maßnahmen und Projekte der Kinder- und 
Jugendhilfe in freier und kommunaler Trägerschaft für die in der Stadt lebenden 167.447 Kindern, Jugendlichen, 
Heranwachsenden und jungen Erwachsenen unter 27 Jahren vorgehalten. Der Bevölkerungsanteil in dieser 
Alterskohorte ist im Jahr 2020 um 2.628 Einwohner/-innen auf einen Bevölkerungsanteil von 27,7 % weiter 
gestiegen. 
Das Leistungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe möchte mit seinen Angeboten dem eigenen Anspruch, eine 
kinder- und familienfreundliche Stadt zu sein, gerecht werden. 
Hierzu zählen beispielsweise auch das Familieninfobüro im Stadtzentrum, als erste Anlaufstelle für alle Leipziger 
Familien, für Jung und Alt mit Fragen zum Thema Familie oder auch das präventiv aufsuchend arbeitende Team 
der Stadt Leipzig, mit sozialpädagogischer Beratung für Schwangere, werdende Väter und Eltern mit Kindern.
Besonders die Integrierte Kinder- und Jugendhilfeplanung der Stadt Leipzig dient als zentrales strategisches 
Steuerungs- und Planungsinstrument, welches der Politik, der Verwaltung und den Leistungserbringern 
Planungssicherheit und Orientierung für die inhaltliche und sozialräumliche Ausrichtung gibt. Sie ist 
leistungsbereichs- und fachübergreifend ausgerichte aus den Teilfachplanungen Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflege, Hilfen zur Erziehung, Kinder- und Jugendförderung sowie Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen zusammengeführt und beschreibt Synergien zwischen den Leistungsbereichen.
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4.1 Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, 
Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener 
Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie auch bei Trennung und Scheidung unterstützen. 
Damit junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Bewältigung individueller und 
familienbezogener Probleme Unterstützung finden, existieren in der Stadt Leipzig elf Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen, davon zehn bei Trägern der freien Jugendhilfe und eine beim örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe, die gemäß § 28 SGB VIII sowie in Verbindung mit §§ 17 f. SGB VIII Beratungsleistungen 
für Kinder, Jugendliche und deren Eltern erbringen.

Abbildung 11: Verteilung der der Erziehungs- und Familienberatungsstellen nach Planungsräumen

Im Jahr 2020 konnten in Erziehungs- und Familienberatungsstellen insgesamt 6.112 Ratsuchenden Hilfen 
angeboten werden. Die Beratungsstellen verzeichnen seit Jahren eine hohe Anzahl von betreuten Fällen. 
Dabei gibt es tendenziell immer mehr Nachfragen und Beratungsbedarf von Familien, die sich in Trennungs- 
und Scheidungssituationen befinden. Im Jahr 2020 betraf das 50,3 % aller betreuten Fälle. Die Problematiken 
waren dabei vor allem Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten und Eltern-Stiefeltern-Kind-Konflikte. In 47,6 % 
aller betreuten Fälle handelte es sich im Jahr 2020 um Erziehungsfragen. Fälle und Fragen zum Kinderschutz 
gab es 162, das entspricht einem Anteil in Höhe von 2,6 % der Gesamtfallzahl. Die oft hohe Komplexität der 
Fälle erfordert von den Fachkräften ein stärkeres Einbeziehen des Umfeldes der Klientinnen und Klienten, z. B. 
Kindertageseinrichtungen, Schulen, anderer Hilfen zur Erziehung oder Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
und führt zu einer hohen durchschnittlichen Kontaktanzahl von 11,5 pro Hilfe.
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In Präventionsangeboten der Erziehungs- und Familienberatungsstellen fanden Themenabende zu 
Erziehungsfragen oder Medienkompetenz, Gruppenangebote für Kinder zur sozialen Kompetenz oder zu 
Trennungssituationen, Austauschrunden für Eltern, Elternseminare oder Angebote für Mitarbeiter/-innen aus 
anderen Einrichtungen zur anonymen Fallberatung statt.

4.2 Kinder- und Jugendförderung
Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung der Träger der freien Jugendhilfe wurden im Jahr 2020 mit über 
15,3 Mio. Euro gefördert. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 4,5 % (+0,65 Mio. Euro) bei einem 
gleichzeitigen Anstieg der Jungeinwohner/-innen unter 27 Jahren in der Stadt Leipzig um 1,6 % auf 167.447 
(+2.628). Dies entspricht 91,09 Euro pro Einwohner/-in unter 27 Jahren. 

Tabelle 12: Angebote der Kinder- und Jugendförderung nach Leistungsbereichen des SGB VIII und Planungsräumen

Angebote § 11 § 12 § 13 § 14 § 16
KJF

Gesamt

planungsraumbezogene 
Angebote 39 0 9 0 14 62 

Nord 7 0 1 0 1 9 

Ost/Nordost 8 0 2 0 5 15 

Ost/Südost 7 0 1 0 2 10 

Mitte/Süd 6 0 3 0 1 10 

Westen 6 0 1 0 2 9 

Grünau 5 0 1 0 3 9 

stadtweite Angebote 46 28 14 7 1 96 

Leipzig gesamt 85 28 23 7 15 158 
Quelle: Amt für Jugend und Familie Planungsraumsteckbrief KJF 2020

In der Stadt Leipzig wurden im Jahr 2020 im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung 158 ständige Angebote 
gefördert. Davon waren 148 Angebote von Trägern der freien Jugendhilfe (93,7 %) und 10 Angebote vom 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (6,3 %). Der Anteil der 96 stadtweiten Angebote betrug 60,8 % und 
der 62 planungsraumbezogenen Angebote 39,2 %.
Zu den 62 planungsraumbezogenen Angeboten zählen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
nach § 11 SGB VIII, mobile Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII und Familienbildungsmaßnahmen nach 
§ 16 SGB VIII.
Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung ein finanzieller Teilbetrag 
für ausgewählte Maßnahmen und Projekte mit speziellen Regelungen beschlossen. Diese teilnehmerfinanzierte 
Bezuschussung galt auf Antrag für
•	 Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung,
•	 internationale Maßnahmen,
•	 Jugendverbandsarbeit und
•	 Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände.
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Abbildung 12: Räumliche Verteilung der Angebote Kinder- und Jugendförderung

Besonders die Ferienprogramme sind ein wichtiger Bestandteil der außerschulischen Kinder-, Jugend- und 
Familienbildung. Der Ferienpass bietet Leipziger Schüler/-innen seit 1981 zahlreiche Möglichkeiten zum individuellen 
oder gemeinsamen Besuch verschiedener Einrichtungen, Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Workshops 
und Tagesfahrten. Die meisten Angebote im Ferienpass sind ermäßigt oder kostenlos, so dass alle Leipziger 
Schüler/-innen Zugang zum Ferienpassangebot haben. Für Inhaber/-innen des Leipzig-Passes ist der Ferienpass 
zudem ermäßigt erhältlich.
Im Jahr 2020 wurden insgesamt 27.272 Ferienpässe verkauft (minus 6.551). Darunter befanden sich 4.604 ermäßigte 
Pässe für Kinder und Jugendliche mit Leipzig-Pass. Bedingt durch die Corona-Pandemie lässt sich für den Sommer 
2020 im Vergleich zu den Vorjahren ein Rückgang um 19,4 % hinsichtlich der Nachfrage nach Ferienpässen 
feststellen. Dies lässt sich auf die Einschränkungen durch die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie zurückführen.

4.3 Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII wird in der Stadt Leipzig auf 
Grundlage des Steuerungskonzeptes für den Leistungsbereich Schulsozialarbeit sowie der Förderrichtlinie „FRL 
Schulsozialarbeit“ des Freistaates Sachsen nebst zugehörigen Regelungen und Konzepten umgesetzt. 
Im Kalenderjahr 2020 wurde durch Träger der freien Jugendhilfe und den örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Schulsozialarbeit an allen Oberschulen, zwei von 20 Gymnasien, 43 von 70 Grundschulen, allen 
Förderschulen und der Nachbarschaftsschule angeboten. Damit ist Schulsozialarbeit an 90 allgemeinbildenden 
Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig etabliert. 
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Darüber hinaus wird an den Schulen des zweiten Bildungswegs Schulsozialarbeit im Umfang von 1,0 VzÄ 
umgesetzt. 
Zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen standen im Jahr 2020 Fördermittel des 
Freistaates Sachsen i. H. v. 4.2 Mio. Euro und Eigenmittel der Stadt Leipzig i. H. v. 2.2 Mio. Euro zur Verfügung. 
Die Finanzierung der Schulsozialarbeit an den Schulen des zweiten Bildungswegs erfolgt vollumfänglich aus 
Eigenmitteln der Stadt Leipzig. 

Neben der Schulsozialarbeit an allgemeinbildenden Schulen wird an allen neun Beruflichen Schulzentren der 
Stadt Leipzig eine sozialpädagogische Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr gemäß SächsSchulG § 8, Satz 4, 
vorgehalten. Die Finanzierung erfolgt gemäß Berufsvorbereitungsjahrzuweisungsverordnung durch den Freistaat 
Sachsen und anteilig die Stadt Leipzig.

Abbildung 13: Schulen mit Schulsozialarbeit und sozialpädagogischer Betreuung nach Schularten

Das Leistungsangebot der Schulsozialarbeit umfasst Einzelfall-, Gruppen- und Projektarbeit. Insgesamt fanden 
im Rahmen von Einzelfallhilfen 52.806 Beratungen mit Schüler/-innen, deren Personensorgeberechtigten, 
pädagogischem Personal und dem sozialen Umfeld der Schüler/ innen statt. Das Geschlechterverhältnis 
derjenigen Schüler/-innen, die Schulsozialarbeit für Einzelfallberatungen aufgesucht haben, entsprach dem der 
Geschlechterverteilung der jeweiligen Schulart.
Die drei häufigsten Beratungsanlässe an Grund- und Förderschulen sowie den Gymnasien waren Probleme 
mit Gleichaltrigen, der Peer Group oder Mitschüler/-innen, das häusliche Umfeld sowie die eigene Psyche. Im 
Gegensatz zu Grund- und Förderschulen waren Problemlagen mit der eigenen Psyche an Gymnasien innerhalb 
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dieser häufigsten Beratungsanlässe wiederum vorrangig (106 von insgesamt 440 Beratungsanlässen); Ursache 
ist häufig ein gefühlter oder tatsächlich vorhandener Leistungsdruck. Schüler/-innen an Oberschulen wurden am 
häufigsten aufgrund von Problemen mit Gleichaltrigen, der Peer Group oder Mitschüler/-innen, dem häuslichen 
Umfeld sowie schulischer Leistungen (718 von 6.045 Beratungsanlässen) von der Schulsozialarbeit unterstützt.

Ein anderes Bild als an den allgemeinbildenden Schulen zeigt sich an den Schulen des zweiten Bildungswegs mit 
ihrer weitgehend erwachsenen Schülerschaft, die von der Schulsozialarbeit intensiv im Bereich bürokratischer/
wirtschaftlicher Anliegen unterstützt wird. Konkrete Themen sind hier Wohnungssuche, die Unterstützung bei 
Antragstellungen oder beim Kontakt mit Behörden. Weitere Beratungsanlässe, in der folgenden Abbildung als 
weitere Themenfelder dargestellt, sind summierte Items wie Suchtverhalten, soziale Medien, Liebe/Sexualität/
Schwangerschaft.

Pandemiebedingt mussten viele Angebote der Schulsozialarbeit digital stattfinden oder eingeschränkt werden 
– beispielsweise Gruppenangebote. Aus den qualitativen Berichterstattungen der Schulsozialarbeit lässt sich 
ein erhöhter Bedarf an Einzelfallhilfen entnehmen. Auslöser waren in erster Linie fehlende soziale Kontakte und 
Interaktionsmöglichkeiten und die Anforderungen und Herausforderungen der häuslichen Lernzeit.

Auch für den Arbeitsbereich der sozialpädagogischen Betreuung im Berufsvorbereitungsjahr an den Beruflichen 
Schulzentren war im Jahr 2020 das Pandemiegeschehen prägend. Zahlreiche Angebote, insbesondere für das 
Ankommen im BVJ wichtige Gruppenangebote zu Schuljahresbeginn, konnten gar nicht oder nur eingeschränkt 
stattfinden. Häufig konnten Schüler/-innen nur im Rahmen von Hausbesuchen erreicht werden. In den Kontakten 
mit Schüler/-innen zeigte sich eine deutliche Zunahme von Sorgen und Ängsten in Bezug auf die unmittelbare 
Zukunft.

4.4 Hilfen zur Erziehung

Als garantierter Teil der kommunalen sozialen Infrastruktur stellt der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt 
Leipzig soziale Dienstleistungen, insbesondere auf Grundlage des Achten Sozialgesetzbuchs (SGB VIII) 
bereit. Der Leipziger Allgemeine Soziale Dienst besteht aus zehn Sozialbezirken sowie dem Sachgebiet 
Qualitätsmanagement Hilfen zur Erziehung.

Aufgrund der anhaltend starken Fallzahlentwicklung im Sozialbezirk West wurde dieser im Jahr 2020 mit dem 
Ziel der Fallzahlstabilisierung in West I und West II geteilt. In West II ist auch der Fachdienst für unbegleitete 
minderjährige Ausländer/-innen angegliedert. In allen Sozialbezirken und im Fachdienst wird in der Struktur des 
Eingangs- und Fallmanagements gearbeitet. 

Grundsätzlich werden Hilfen zur Erziehung in die vier Leistungsbereiche ambulant, teilstationär, stationär und 
Pflegestellen unterteilt. Dabei ist entscheidend, an welchem Ort die Hilfe hauptsächlich durchgeführt wird. 

• Im ambulanten Bereich ist der hauptsächliche Ort der Leistungserbringung der Haushalt der 
Leistungsberechtigten. Zu den ambulanten Hilfen zählen vor allem Erziehungsbeistandschaften und 
Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII, sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB VIII und weitere, in 
den Haushalten der Leistungsberechtigen umsetzbare Hilfeformen. 

• Im teilstationären Bereich erfolgt die Betreuung des Kindes/Jugendlichen tagsüber außerhalb des Haushaltes. 
Zu den teilstationären Hilfen zählt insbesondere die Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII.

• Stationäre Hilfen werden ausschließlich außerhalb des elterlichen Haushaltes erbracht. Zu den stationären 
Hilfen gehören die Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII.

• Im Bereich der Pflegestellen erfolgt die Leistungserbringung in einer anderen Familie. Zu den Pflegestellen 
zählt insbesondere die Unterbringung in einer Pflegefamilie nach § 33 SGB VIII.
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Darüber hinaus kann auf Grundlage des § 19 SGB VIII auch eine gemeinsame Unterbringung von Mütter 
bzw. Vätern und ihren Kindern in einer Einrichtung erfolgen. Auf Grundlage des § 35a SGB VIII werden 
Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendlichen vorgehalten, die die Anspruchsvoraussetzungen für eine 
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII erfüllen.
Tabelle 13: Hilfen zur Erziehung und Prüfungen Kindeswohlgefährdungen nach Planungsräumen

Planungsraum HzE KWG HzE KWG HzE KWG
Nord 517 117 456 113 525 113
Ost/Nordost 906 306 927 290 972 372
Ost/Südost 344 106 372 132 415 122
Mitte/Süd 370 128 396 107 453 81
Westen 592 144 595 152 640 168
Grünau 611 277 739 297 845 302
unbekannt 0 21 0 8 0 0
Leipzig Gesamt 3.340 1.099 3.485 1.099 3.850 1.158

Quelle: Amt für Jugend und Familie Planungsraumsteckbrief KJF 2020

2018 2019 2020

HzE= Anzahl vergebener Hilfen zur Erziehung; KWG= Prüfungen auf Kindesw ohlgefährdungen

Die vom allgemeinen Sozialdienst vergebenen Hilfen zur Erziehung sind in allen Planungsräumen gestiegen. Der 
höchste Anteil aller Hilfen zur Erziehung war im Jahr 2020 im Planungsraum Ost/Nordost mit 25,2 %, gefolgt vom 
Planungsraum Grünau mit 21,9 %. Im Planungsraum Westen betrug dieser Anteil 16,6 % und im Planungsraum 
Nord 13,6 %. Die anteilig geringsten Hilfen zur Erziehung waren im Planungsraum Mitte/Süd mit 11,8 % und im 
Planungsraum Ost/Südost mit 10,8 %.

Dies korreliert mit den Prüfungen auf Kindeswohlgefährdungen im ASD, deren Anteil allein in den 
Planungsräumen Ost/Nordost (32,1 %) und Grünau (26,1 %) mehr als zwei Drittel betrug. Die Anteile in den 
Planungsräumen Westen (14,5 %), Ost/Südost (10,5 %), Nord (9,8 %) und Mitte/Süd (7,0 %) waren hier 
wesentlich geringer, in den Planungsräumen Ost/Südost (-10) und Mitte/Süd (-26) sogar rückläufig.

5 Bildung 
5.1 Infrastruktur und Nutzung im frühkindlichen Bereich
Im Jahr 2020 standen für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen in der 
Stadt Leipzig 267 Einrichtungen (+7) zur Verfügung. Die Kapazität dieser Einrichtungen belief sich im Jahr 2020 
auf 31.064 Plätze (+1.453).

Grundlage für die Entscheidung, in welchen Stadtgebieten neue Kindertageseinrichtungen entstehen, ist das 
langfristige Entwicklungskonzept Kindertagesstätten, welches bis zum Jahr 2030 fortgeschrieben wurde. Im Jahr 
2020 wurden die Platzkapazitäten und das Netz der Kindertageseinrichtungen weiter ausgebaut. Gegenüber 
Dezember 2019 standen Ende 2020 insgesamt 2.390 Plätze mehr zur Verfügung, davon 1.453 Plätze für 
Kinder bis Schuleintritt und 937 Hortplätze. Das Netz der Kindertagesbetreuung wurde durch die Eröffnung von 
neun neuen Kindertageseinrichtungen, darunter zwei Ersatzneubauten mit zusätzlichen Plätzen, erweitert. Die 
Kapazitäten der Kindertageseinrichtungen mit heilpädagogischen Plätze waren auf dem Vorjahresniveau.

Die Platzkapazitäten in der Kindertagespflege sanken im Jahr 2020 von 2.956 um 172 auf 2.784 Plätze. Die 
ursprünglich geplante Platzzahl von 3.254 für das Jahr 2020 wurde nicht mit Tagespflegepersonen untersetzt. 
Kindertagespflege wird in der Regel nur für die Kinder unter drei Jahren bereitgestellt.
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Tabelle 14: Anzahl der angebotenen Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen (Kapazität) nach Planungsräumen 2015 bis 2020

Planungsraum 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nord 4.228 4.410 4.659 4.804 5.233 5.311
Ost/Nordost 5.807 6.157 6.085 6.115 6.592 7.037
Ost/Südost 3.203 3.198 3.171 3.171 3.241 3.669
Mitte/Süd 5.569 5.840 5.858 6.062 6.403 6.659
Westen 5.035 4.955 4.918 5.277 5.404 5.666
Grünau 2.527 2.490 2.657 2.672 2.738 2.722
Leipzig gesamt 26.369 27.050 27.348 28.101 29.611 31.064
Quelle: Amt für Jugend und Familie Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Die wohnortnahe Versorgung mit Kindertagesstätten sollte im Sinne einer Stadt der kurzen Wege für die dort 
wohnhaften Kinder jeweils überwiegend innerhalb des jeweiligen Versorgungsraums möglich sein. Entscheidend 
ist neben dem inhaltlichen Profil der Einrichtung die räumliche Nähe zwischen Kindertageseinrichtung und 
Wohnort bzw. Arbeitsplatz sowie die Anbindung über öffentliche Verkehrsmittel. So sollen die Einrichtungen in 
höchstens 30 Minuten mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar sein.

Ein Indikator ist der Versorgungsgrad in Kindertagesstätten und Kindertagespflege, also der Quotient aus 
wohnhaften Kindern einer Altersgruppe und den vorhandenen sozialräumlichen Kapazitäten. Zum 31. Dezember 
2020 betrug der städtische Versorgungsgrad der Kindertagesbetreuung für Kinder vom vollendeten ersten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt (Kinderkrippe, Kindergarten und Kindertagespflege) 91,6 %. 
Abbildung 14: Auslastung der angebotenen Betreuungsplätze nach Planungsräumen 2019 und 2020
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Quelle: Amt für Statistik und Wahlen/Amt für Jugend und Familie                                                    Planungsraumsteckrief KJF 2020

Die Auslastung der angebotenen Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen betrug im Jahr 2020 für die Stadt 
Leipzig 90,2 %. 
Die höchsten Auslastungsquoten befanden sich im Jahr 2020 in den Planungsräumen Nord mit 93,1 %, Grünau 
mit 92,6 %, Westen mit 91,1 %. Unter dem städtischen Durchschnitt sind dagegen die Auslastungsquoten in den 
Planungsräumen Mitte/Süd mit 90,0 %, Ost/Nordost mit 88,1 % und Ost/Südost mit 87,4 %.
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5.2 Infrastruktur und Nutzung im schulischen Bereich
Tabelle 15: Anzahl allgemeinbildender Schulen nach Schulart im Schuljahr 2020/21

Planungsraum Grund-
schulen

Ober-
schulen

Gymnasien Förder-
schulen

Waldorf Gesamt

Nord 15 7 3 2 0 27
Ost/Nordost 16 5 5 4 1 31
Ost/Südost 10 5 3 2 0 20
Mitte/Süd 17 9 8 4 1 39
Westen 15 7 4 2 0 28
Grünau 10 3 3 6 0 22
Gesamt 83 36 26 20 2 167

Planungsraumsteckbrief KJF 2020Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen

*darunter Nachbarschaftsschule als Grund- und Oberschule erfasst

In der Stadt Leipzig standen im Schuljahr 2020/21 insgesamt 167 allgemeinbildende Schulen (mit der 
Nachbarschaftsschule als Grund- und Oberschule) zur Verfügung. 
Infolge des starken Wachstums der Schülerzahlen nahm auch die Anzahl der Schulen kontinuierlich zu. Nachdem 
in den vergangenen beiden Schuljahren sieben neue Schulen ihren Betrieb aufnahmen, waren es im Schuljahr 
2020/21 sechs weitere neue Einrichtungen. Dabei handelt es sich um drei Grundschulen, eine Oberschule, 
ein Gymnasium und eine Förderschule. Damit gab es im Schuljahr 2020/21 insgesamt 70 Grundschulen in 
kommunaler und weitere zwölf in freier Trägerschaft. Als weiterführende Schulen standen 28 Oberschulen in 
kommunaler und sieben in freier Trägerschaft sowie 20 Gymnasien in kommunaler Trägerschaft, fünf in freier 
und eins in Landesträgerschaft zur Verfügung. Das Gesamtbild wurde durch 16 kommunale Förderschulen, drei 
Förderschulen in freier und einer in Landesträgerschaft sowie einer kommunalen Gemeinschaftsschule für die 
Klassenstufen eins bis zehn (Nachbarschaftsschule) und zwei Freien Waldorfschulen vervollständigt.
Abbildung 15: Anzahl der Schüler/-innen nach Schulart Schuljahr 2014/15 bis 2020/21
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Bei den Schülerzahlen an allgemeinbildenden Schulen der Stadt Leipzig ist bereits seit dem Schuljahr 2009/2010 
demografisch bedingt eine Trendwende zu anhaltendem Wachstum zu verzeichnen.  Insgesamt besuchten 
54.815 Schüler/-innen im Schuljahr 2020/21 eine allgemeinbildende Schule in Leipzig. Im Vergleich zum Vorjahr 
wuchs die Gesamtanzahl an Schüler/-innen um 3,0 % (+1.597).
Nach Schularten stieg die Schülerschaft an Grundschulen um 1,9 % (+395), an Oberschulen um 2,5 % (+307), an 
Gymnasien um 4,7 % (+759), an den Waldorfschulen um 8,1 % (+60) und an den Förderschulen um 2,9 % (+75).

Abbildung 16: Anteil der Schüler/-innen nach Planungsräumen Schuljahr 2019/20 und 2020/21
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Bei einer sozialräumlichen Betrachtung nach Planungsräumen der Kinder- und Jugendförderung entfallen von 
den 54.815 Schüler/-innen mit 27,1 % mehr als ein Viertel in den Planungsraum Mitte/Süd. Geringer sind die 
Schüleranteile in den anderen Planungsräumen mit 19,6 % in Ost/Nordost, 17,2 % in Westen, 15,4 % in Nord und 
11,7 % in Ost/Südost.
Die Verschiebungen der Schüleranteile pro Planungsraum stehen dabei auch in einem engen Zusammenhang mit 
Schulauslagerungen wegen Schulsanierungen. 

5.3 Schulanfänger/-innen
Im Schuljahr 2020/21 wurden in der Stadt Leipzig 5.732 schulpflichtig werdende Kinder eingeschult. Davon 
wurden 94,9 % an einer Grundschule (5.441) und 3,7ٲ% an einer Waldorfschule (212) eingeschult. Auf Grund von 
diagnostiziertem Förderbedarf wurden weitere 1,4 % an einer Förderschule (79) eingeschult.
Tabelle 16: Anzahl der Schulanfänger/-innen nach Planungsräumen im Schuljahr 2020/21

Planungsraum vorzeitig fristgemäß nach Rück-
stellung

Gesamt in % davon freie 
Träger

Nord 2 908 69 979 17,1 10
Ost/Nordost 4 1.127 121 1.252 21,8 266
Ost/Südost 1 565 30 596 10,4 0
Mitte/Süd 2 1.163 77 1.242 21,7 240
Westen 3 1.039 58 1.100 19,2 54
Grünau 1 488 74 563 9,8 67
Leipzig Gesamt 13 5.290 429 5.732 100,0 637
Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen Planungsraumsteckbrief KJF 2020
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Von allen 5.732 Schulanfänger/-innen wurden 92,3 % fristgemäß, 7,5 % nach einer Rückstellung und 0,2 % 
vorzeitig eingeschult. Die Einschulung erfolgte dabei zu 88,9 % an einer staatlichen Schule und mit 11,1 % an 
einer Schule in freier Trägerschaft.
Abbildung 17: Anzahl der Schulanfänger/-innen nach Planungsräumen der Schuljahre 2014/15 bis 2020/21
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Die Anzahl der Schulanfänger/-innen steigt parallel zu den Geburtenanstiegen bereits seit dem Schuljahr 
2003/2004 stetig an. 
Der größte Anteil aller Schulanfänger/-innen war im Schuljahr 2020/21 in den Planungsräumen Mitte/Süd mit 
21,7 % und Ost/Nordost mit 21,8 % zu verzeichnen. Danach folgen die Planungsräume Westen mit 19,2 % 
und Nord mit 17,1 % aller Schulanfänger/-innen. Deutlich geringer der Anteil aller Schulanfänger/-innen in den 
Planungsräumen Ost/Südost mit 10,4 % und Grünau mit 9,8 %.

5.4 Schüler/-innen an weiterführenden Schulen
Nach einer vierjährigen Grundschulzeit erfolgt ein Wechsel auf eine weiterführende Schule. In verbindlichen 
Beratungsgesprächen mit den Eltern werden der Entwicklungsstand des Schülers und seine Potenziale ebenso 
thematisiert wie die Wünsche der Eltern.  
Grundlage für die Wahl der weiterführenden Schulart ist neben dem Recht auf Bildungsfreiheit und dem Recht 
der Eltern auf Erziehung und Bildung ihrer Kinder die in Klassenstufe vier ausgesprochene Bildungsempfehlung. 
Die Bildungsempfehlung wird zum Ende des ersten Schulhalbjahres der Klassenstufe vier gemeinsam mit 
der Halbjahresinformation erteilt. Im Schuljahr 2020/21 fiel der Anteil der gymnasialen Bildungsempfehlungen 
mit 58,1 % so stark aus wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Spannweite im Stadtgebiet war, wie in den 
letzten Jahren, enorm hoch und wies zwischen den Ortsteilen einen Maximalwert von 90,9 % gymnasialer 
Bildungsempfehlungen und einen Minimalwert von 25,8 % auf.
Auch Eltern von Schülern der Klassenstufe vier ohne gymnasiale Bildungsempfehlung können ihr Kind an einem 
Gymnasium ihrer Wahl anmelden, wenn diese an einer schriftlichen Leistungserhebung teilnehmen und ein 
Beratungsgespräch gemeinsam mit den Eltern am Gymnasium stattfindet. Einen Aufschluss über das tatsächliche 
Übergangsverhalten auf weiterführende Schularten bieten daher nicht zwingend die Bildungsempfehlungen, 
sondern die Anzahl der Schüler/-innen in der Schuleingangsstufe 5.
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Tabelle 17: Anzahl der Schüler/innen an weiterführenden Oberschulen und Gymnasien der 5. Klasse in den Schuljahren 2019/20 und 
2020/21

Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %
Nord 366 42,4 498 57,6 377 43,5 490 56,5
Ost/Nordost 441 52,4 400 47,6 455 52,1 418 47,9
Ost/Südost 278 43,4 362 56,6 267 40,6 391 59,4
Mitte/Süd 204 22,5 701 77,5 204 22,1 720 77,9
Westen 308 33,1 622 66,9 313 33,4 623 66,6
Grünau 283 65,2 151 34,8 262 63,3 152 36,7
Leipzig Gesamt 1.880 40,7 2.734 59,3 1.878 40,2 2.794 59,8
Quelle: Amt für Jugend und Familie Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Schuljahr 2020/21
Oberschule Gymnasium

Schuljahr 2019/20
Planungsraum Oberschule Gymnasium

Im Schuljahr 2020/21 besuchten in der Stadt Leipzig insgesamt 4.672 Schüler/-innen eine 5. Klasse einer 
staatlichen Schule oder einer Schule in freier Trägerschaft (+58). Davon waren 40,7 % aller Schüler/-innen an 
einer Oberschule und 59,3 % aller Schüler/-innen an einem Gymnasium. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein 
Anstieg um 270 Schüler/-innen am Gymnasium und ein Rückgang um 59 Schüler/-innen an Oberschulen 

Abbildung 18: Anteil der Schüler/-innen an weiterführenden Oberschulen und Gymnasien der 5. Klasse im Schuljahr 2020/21
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen/Amt für Jugend und Familie                                          Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil von 77,9 % der Schüler/-innen einer 5. Klasse, die im Planungsraum 
Mitte/Süd leben und ein Gymnasium besuchen. Dagegen sind nur 22,1 % dieser Schüler/-innen an einer 
Oberschule. Etwas geringer, aber ebenfalls überdurchschnittlich hoch, trifft diese auf den Planungsraum Westen 
(66,6 % Gymnasium und 33,4 % Oberschule) zu.

Unter dem gesamtstädtischen Wert dagegen die Planungsräume Ost/Südost (59,5 % Gymnasium und 40,6 % 
Oberschule), Nord (56,5 % Gymnasium und 43,5 % Oberschule) und Ost/Nordost (47,9 % Gymnasium und 
52,1 % Oberschule).

Auffällig dagegen der Planungsraum Grünau, in dem lediglich ein Drittel der dort lebenden Schüler/-innen der 5. 
Klassen ein Gymnasium besuchen (36,7 % Gymnasium und 63,3 % Oberschule).
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5.5 Schulerfolg
Ein maßgeblicher Indikator für einen Schulerfolg ist ein Abschlusszeugnis an einer allgemeinbildenden Schule. 
Von besonderem Interesse sind die hier dargestellten Abgänger/-innen der Oberschulen. Schulabgänger/-
innen an Förderschulen Gymnasien sowie Schulen des zweiten Bildungsweges wurden nicht dargestellt, da 
der Besuch dieser Einrichtungen in den meisten Fällen nicht ortsteilbezogen, sondern fachrichtungs- bzw. 
schwerpunktbezogen stattfindet.

Tabelle 18: Abgänger/-innen von Oberschulen nach Planungsräumen und Art des Abschlusses in den Schuljahren 2018/19 bis 
2019/20

OA HS QHS RSA AG OA HS QHS RSA AG
Nord 14 36 8 230 288 15 40 2 266 323
Ost/Nordost 66 51 1 156 274 26 39 9 205 279
Ost/Südost 24 37 3 218 282 18 17 3 212 250
Mitte/Süd 40 48 6 412 506 15 40 5 400 460
Westen 35 78 4 261 378 65 62 8 319 454
Grünau 14 24 7 91 136 20 30 2 98 150
Leipzig 193 274 29 1.368 1.864 159 228 29 1.500 1.916

Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen/Amt für Jugend und Familie Planungsraumsteckbrief KJF 2020

OA: ohne Abschluss/Abgangszeugnis, HS: Hauptschulabschluss, QHS: qualif izierter Hauptschulabschluss, 
RSA: Realschulabschluss, AG Schulabgänger/-innen Gesamt

2019/20202018/2019

In der Stadt Leipzig gab es im Schuljahr 2019/20 insgesamt 1.916 Schulabgänger/-innen einer Oberschule 
(+52). Davon haben 159 keinen Schulabschluss bzw. nur ein Abgangszeugnis erhalten, 228 erreichten den 
Hauptschulabschluss, 29 einen qualifizierten Hauptschulabschluss und 1.500 Schüler/-innen konnten einen 
Realschulabschluss erreichen.
Damit sank im Schuljahr 2019/20 der Anteil aller Schulabgänger/-innen einer Oberschule in der Stadt Leipzig 
ohne einen Schulabschluss bereits das dritte Jahr in Folge von 12,2 % im Schuljahr 2017/18 auf 10,4 % im 
Schuljahr 2018/19 auf einen jetzigen Wert von 8,3 % im Schuljahr 2019/20. 

Angestiegen auf mehr als drei Viertel aller Schulabgänger/-innen einer Oberschule ist mit 78,3 % im Schuljahr 
2019/20 der Anteil derer, die einen Realschulabschluss erreicht haben. Einen Hauptschulabschluss erwerben 
konnten 11,9 % der Schulabgänger/-innen einer Oberschule und weitere 1,5 % sogar einen qualifizierten 
Hauptschulabschluss. 
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Abbildung 19: Anteil der Abgänger/-innen von Oberschulen nach Art des Abschlusses im Jahresvergleich
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Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen/Amt für Jugend und Familie                                            Planungsraumsteckbrief KJF 2020

Der höchste Anteil aller Schulabgänger/-innen einer Oberschule mit einem Realschulabschluss wurde im 
Planungsraum Mitte/Süd mit 81,4 % erreicht. Über dem städtischen Durchschnitt von 73,4 % lagen noch die 
Planungsräume Nord mit 79,9 % und Ost/Südost mit 77,3 % erreicht. Dagegen waren die Planungsräume Westen 
mit 69,0 %, Grünau mit 66,9 % und Ost/Nordost mit 56,9 unter dem städtischen Durchschnittswert.

Von den Schulabgänger/-innen einer Oberschule, die nur mit einem Abgangszeugnis, also ohne einen 
Schulabschluss, die Schule beendeten, kam jeder Vierte aus dem Planungsraum Ost/Nordost. Mit einem 
Anteil von 24,1 % betraf dies 66 Schulabgänger einer Oberschule im Planungsraum Ost/Nordost. Alle anderen 
Planungsräume lagen unter dem städtischen Durchschnittswert von 10,4 %.
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Die Planungsraumsteckbriefe der Kinder- und Jugendförderung werden jährlich erstellt und 
sind Teil einer umfassenden Sozialberichterstattung sowie ein Baustein für die Sozialplanung 
der Stadt Leipzig.
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Einwohnerzahl    Jugendquote

605.407 21,0

2019 - 2020 + 0,6 % + 0,1

Bevölkerungsprognose bis 2030

+ 6,4 %
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